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Landkreis Wittmund  
Der Landrat 
Jugend und Soziales 
50/1 - 50.11.65 
 

Vorlagen-Nr. 
0087/2022 

 

BESCHLUSSVORLAGE 

öffentlich 

 
    Beratungsfolge                                                                             Sitzungstermin     TOP 

 
 

Haushaltsausschuss 22.06.2022  
 
 

Kreisausschuss 27.06.2022  
 
 

Kreistag 30.06.2022  

 

 

Betreff:  

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Unterkünfte für 
Asylbewerber, afghanische Ortskräfte sowie ausländische Geflüchtete im Landkreis 
Wittmund 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Unterkünfte für 
Asylbewerber, afghanische Ortskräfte sowie ausländische Geflüchtete im Landkreis 
Wittmund wird in der als Anlage beigefügten Fassung erlassen. 
 

 
Sachverhalt: 
Der Landkreis Wittmund hat für die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern, 
afghanischen Ortskräften sowie ausländischen Geflüchteten - insbesondere aus der Ukraine 
- zwei Gemeinschaftsunterkünfte errichtet. 
 
Hierbei handelt es sich um das Willkommenszentrum Wittmund, welches sich im ehemaligen 
Johanneshaus Wittmund befindet. Daneben wurde das Willkommenszentrum Esens auf dem 
ehemaligen Gelände des Baustoffhändlers Hedlefs in Esens zwischen den Straßen Vor dem  
Drostentor und Flack eingerichtet. Beide Willkommenszentren werden durch das Deutsche 
Rote Kreuz - Kreisverband Wittmund - betrieben. 
 
In den Willkommenszentren werden bisher ausschließlich geflüchtete Menschen aus der 
Ukraine untergebracht. Sie dienen aber künftig auch für die Unterbringung von 
Asylbewerbern und afghanischen Ortskräften, für die kein dezentraler Wohnraum zur 
Verfügung steht. 
 
Der Personenkreis der Vertriebenen aus der Ukraine war bis zum 31.05.2022 
leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Zum 01.06.2022 
erfolgte sodann ein Rechtskreiswechsel in die sozialen Mindestsicherungssysteme der 
Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) bzw. dem Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII). 
 
Anders als im AsylbLG können im Leistungsrecht der Grundsicherung nach dem SGB II bzw. 
SGB XII Bedarfe für die Unterkunft und Heizung nur bei Nachweis einer wirksamen 
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rechtlichen Verpflichtung zur Kostentragung anerkannt werden.  
 
Eine solche rechtliche Verpflichtung wird durch die zu beschließende Gebührensatzung 
geschaffen. Die Satzung regelt in § 2, dass mit Benutzung der Unterkunft eine 
Gebührenpflicht entsteht. 
 
Die Höhe der Benutzungsgebühren sind auf Grundlage einer Kalkulation ermittelt worden. 
Bemessungsgrundlage für die Gebührenhöhe sind hierbei die Kosten, die dem Landkreis 
Wittmund unter Zugrundelegung der Gesamtkosten für den Betrieb der Willkommenszentren 
entstehen. Diese Kosten ergeben sich aus dem zwischen dem Deutschen Roten Kreuz - 
Kreisverband Wittmund - und dem Landkreis Wittmund geschlossenen Betreiberverträgen 
und sind aus der als Anlage beigefügten Kalkulation zu entnehmen. 
 
Hiernach stellen sich die Gesamtkosten pro Monat bzw. pro Tag kumuliert wie folgt dar: 
 

Position Betrag 

Personalkosten 60.151,70 EUR 

Mietaufwendungen 38.592,79 EUR 

Nebenkosten 11.315,90 EUR 

Sonstige Sach- und Dienstleistungen   4.650,00 EUR 

Gemeinkosten 11.471,04 EUR 

  

Gesamtkosten pro Monat 126.181,43 EUR 

  

Gesamtkosten pro Tag 4.206,05 EUR 

 
Das Willkommenszentrum Wittmund ist ausgelegt für die Unterbringung von 98 Personen. 
Das Willkommenszentrum Esens umfasst eine Kapazität von bis zu 80 Personen. 
 
Unter Zugrundelegung der Platzzahl von 178 und dem oben ermittelten Gesamtkosten pro 
Tag ergibt sich für die Benutzung ein Gebührensatz von 23,63 EUR pro Tag und Platz. 
 
Bei Leistungsbeziehenden nach dem SGB II, SGB XII und dem AsylbLG werden die Kosten 
durch den jeweiligen Sozialleistungsträger als Kosten der Unterkunft übernommen. 
 
 
 

 
Finanzierung: 
 

1. Gesamtkosten 2. jährliche Folgekosten 3. objektbezogene Einnahmen 

 keine  keine  keine 

€  €  bis zu 1.514.210,40 €  

Haushaltsmittel 
Produktkonto: 3.1.5.05.100.3411000 
 
 
 
  Noch zur Verfügung: € 

stehen nicht zur Verfügung 
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Wittmund, den 09.06.2022  Abstimmungsergebnis: 

  Fraktion Ja: Nein: Enth.: 

  Fachausschuss Ja: Nein: Enth.: 

  Kreisausschuss Ja: Nein: Enth.: 

gez. Börgmann, Marco  Kreistag Ja: Nein: Enth.: 

 

Anlagenverzeichnis: 

 
Gebührenkalkulation Willkommenszentren 
Gebührensatzung Willkommenszentren 
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